
 

 
 
Folgende Punkte sollen im Vertrag jedenfalls geregelt werden: 
 

gemäß Contracting-Leitfaden der Wirtschaftskammer Österreich - 2007 
 
 

• Vertragsziel (z.B. garantierte Energieeinsparung) 

• Welche Bereiche werden in das Energiedienstleistungsprojekt eingebunden? 

• (Gebäudehülle, Heizung, Lüftungs- und Klimaanlagen, Beleuchtung, 

Produktionsanlagen, usw.) 

• Garantien 

• Laufzeit 

• Was passiert bei Nicht- bzw. Übererreichung der Ziele? 

• Definition der Leistungen des Auftraggebers und des Auftragnehmers (Wer 

macht was?) 

• Contracting-Rate bzw. Energiepreis, Abrechnungsmodus 

• Maßnahmen zur MitarbeiterInnenschulung/Bewusstseinsbildung 

• Haftungsregelungen (z.B. Ausfall und Insolvenz) 

• Was passiert bei Störungen oder Schäden der Anlage/n? 

• Zutrittsrechte zu Anlage/n 

• Wer hat zu welcher Zeit welche Eigentumsrechte auf die Anlage/n? 

• Regelungen und Vorkehrungen der Rechtsnachfolge (z.B. bei Verkauf des 

Objektes oder bei Konkurs) 

• Endschaftsregelungen (bezüglich Gefahr, Haftung, Eigentum) 

 
 
Checklisten zu den Inhalten eines Contracting-Vertrages finden Sie auf 
 

www.contracting-portal.at (unter Gewerbe & Industrie _ Contracting-Vertrag). 

 


